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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 235-2018 

Vorstossart: Postulat 
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Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Volkswirtschaftsdirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat:  

  

 

Pilotprojekt für eine Regionalwährung im Berner Jura 

In der Absicht, die regionale Wirtschaft zu stärken und den regionalen Arbeitsmarkt zu unterstüt-

zen, sowie unter Einhaltung der Grundsätze für eine soziale, solidarische und ökologische Wirt-

schaft wird der Regierungsrat wie folgt beauftragt: 

1. Es sind die Wege und Mittel zu prüfen, mit denen eine eigenständige Organisation, beste-

hend aus öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie Vereins-, Sozial-, Kultur, Tourismus- 

und Wirtschaftskreisen, eine nachhaltige lokale Komplementärwährung schaffen könnte. 

2. Es sind alle Möglichkeiten zu prüfen, wie die neue Währung durch und für den Kanton, öf-

fentlich-rechtliche Körperschaften und staatsnahe Organisationen genutzt werden kann (Be-

zahlung von Aufwänden, Dienstleistungen, Gebühren, Abonnementen, Steuern, Finanzie-

rung von Krediten, Bezahlung von Lohnbestandteilen, Überweisung von Sozialleistungsan-

teilen usw.). 

3. Der Berner Jura könnte zum Versuchsfeld eines Pilotprojekts werden. 

Begründung: 

In der Schweiz gibt es mehrere Regionalwährungen in unterschiedlichen regionalen Währungs-

gebieten. Die älteste ist die 1934 gegründete Komplementärwährung «WIR», die heute noch 
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rund 60 000 KMU umfasst. 1939 wurde die Währung «REKA» geschaffen. Reka-Geld entspricht 

1:1 dem Schweizer Franken, kann aber mit Rabatt (3 % bis 20 %) bezogen werden und dient 

dazu, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Schweiz bei der Finanzierung ihrer Ferien zu 

helfen. Beide Währungen, die in Zeiten finanzieller und sozialer Krisen entstanden sind, sind in 

der ganzen Schweiz in Umlauf. 

In jüngerer Zeit wurden mehrere lokale Währungen als Komplementärwährung zum Schweizer 

Franken geschaffen: der «Léman» in der Genferseeregion oder der «Farinet» im Kanton Wallis. 

Das Tessin denkt über eine virtuelle Komplementärwährung nach, den «Ticinocoin». Der Kanton 

Freiburg entwickelt ab 2019 ebenfalls eine Lokalwährung, und der Grosse Rat des Kantons Neu-

enburg hat im Mai 2018 ein Postulat überwiesen, mit dem auf Kantonsebene eine Lokalwährung 

eingeführt werden soll. 

Die Einführung einer Lokalwährung ist keine Konkurrenz zum Schweizer Franken, sondern eine 

Ergänzung. Ziel ist es, in einer ethischen Weise die lokale Wirtschaft neu aufzustellen und wieder 

dynamischer zu machen und den lokalen Konsum zu fördern. Es handelt sich um eine konkrete 

Massnahme, um den lokalen Handel zu unterstützen und der Gemeinschaft, die sie nutzt, zu 

Wohlstand zu verhelfen. Ihr Gebrauch beruht auf einer sozialen und ökologischen Verantwor-

tung. Spekulationen sind nicht möglich. 

Mit dem Umlauf einer lokalen Komplementärwährung könnten die Produktion und der Konsum 

von Gütern und Dienstleistungen in der Region angeregt und kurze, umweltfreundliche Trans-

portwege gefördert werden. Ausserdem würde damit auch ein Beitrag an die Reduktion des Res-

sourcenverlusts für den Kanton geleistet. 

Die Komplementärwährung würde zu mehr Verantwortung beim Austausch von Werten und Geld 

zwischen den Partnern führen. Sie würde auch die Identität und das Zugehörigkeitsgefühl zum 

Kanton fördern. Sie wäre ausserdem ein kreatives Zeichen, dass die Region die Wirtschaft im 

Rahmen eines gemeinsamen Projekts wieder selbst an die Hand nimmt. 

Die Schaffung einer Lokalwährung muss unter Einhaltung der Grundsätze einer sozialen, solida-

rischen und ökologischen Wirtschaft erfolgen. Das Governance-System der neuen Währung 

könnte sich vom Genossenschaftsmodell inspirieren lassen, mit der Optik, die verschiedenen 

privaten und öffentlichen Akteure einzubinden, aber auch um eine kollektive Zustimmung der 

Bevölkerung zu ermöglichen. Einige Ideen, wie das Fehlen von Schuldzinsen für die neue Wäh-

rung, der Grundsatz einer teilweise dem Wertschwund unterliegenden Währung, um deren Um-

lauf im Wirtschaftskreislauf anstatt ihre Wertaufbewahrungsfunktion zu sichern, oder etwa das 

Fehlen ihrer freien Konvertierbarkeit gegenüber dem Schweizer Franken, müssten untersucht 

werden. 

Um dieses eindeutig kollektive und bürgernahe Projekt zu fördern, könnte der Regierungsrat im 

Vorfeld der erwünschten Studie und der Schaffung der erforderlichen Rechtsgrundlagen die ver-

schiedenen politischen und privaten Akteure, die im Rahmen eines partizipativen Verfahrens an 

der Schaffung einer Lokalwährung interessiert sind, zusammenbringen. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


